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1. Sämtliche im Rahmen der Offenlage eingegangenen Stellungnahmen werden in die Prüfung

und Abwägung einbezogen. Der Behandlung der vorgebrachten Anregungen und Hinweise

wird – wie in Anlage 3 empfohlen – zugestimmt.

2. Der Änderung des Flächennutzungsplans auf der Gemarkung der Gemeinde Nußloch wird

entsprechend dem vorliegenden Planausschnitt (Anlage 1) und der Begründung (Anlage 2)

zugestimmt.

3. Die Verbandsverwaltung wird beauftragt, die Änderung des Flächennutzungsplans beim Re-

gierungspräsidium Karlsruhe zur Genehmigung einzureichen und die Erteilung der Geneh-

migung entsprechend § 13 der Satzung des Nachbarschaftsverbandes bekanntzumachen.

gez. Prof. Dr. Würzner 
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Sachverhalt 

 

Die Gemeinde Nußloch möchte im Südwesten ihrer Gemarkung die planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für die Errichtung einer Freizeit- und Kleinsportanlage schaffen.  

Die Fläche ist im aktuellen Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes als „Fläche 

für die Landwirtschaft“ dargestellt. Damit der dazugehörige Bebauungsplan „Kleingartenan-

lage, 2. Änderung“ aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden kann, ist dessen Ände-

rung in „Sport- und Freizeitfläche“ erforderlich. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund 

und Boden sollen auf dem Gebiet des Nachbarschaftsverbandes keine zusätzlichen Flächen 

ausgewiesen werden, ohne dass dafür ein Ausgleich an anderer Stelle geschaffen wird. Daher 

soll im Gegenzug eine bisherige „Sport- und Freizeitfläche“ im Süden der Gemeinde aus dem 

Flächennutzungsplan herausgenommen werden. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden nach § 4 Abs. 

2 BauGB ist abgeschlossen. Es gingen mehrere Stellungnahmen ein, die jedoch nicht zu einer 

Änderung der Plandarstellung führten. 

Mit dem vorliegenden Beschluss wird die Änderung des Flächennutzungsplans abschließend 

beschlossen (festgestellt). 

 

Folgende Anlagen sind beigefügt:  

 

Anlage 1 Geänderte Darstellung des Flächennutzungsplans (Planzeichnung) 

Anlage 2 Begründung mit Umweltbericht 

Anlage 3 Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und Öffentlichkeit 



Änderung des Flächennutzungsplans

Anlage 1

Aktuelle Plandarstellung

Nußloch

Umplanung in eine „Sport- und Freizeitfläche“ sowie Herausnahme einer „Sport- und 

Freizeitfläche“ im Parallelverfahren



Ziel des Änderungsverfahrens

Sport- und Freizeitfläche 1,8 ha

Fläche für die Landwirtschaft 4,0 ha

Darstellungen im FNP 

Fläche für die Landwirtschaft 1,8 ha

Sport- und Freizeitfläche 4,0 ha

Flächenbilanz

Ziel des Änderungsverfahrens

Darstellungen im Flächennutzungsplan

Entwurf vom Oktober 2021

Änderung des Flächennutzungsplans

Nußloch

Umplanung in eine „Sport- und Freizeitfläche“ sowie Herausnahme einer „Sport- und 

Freizeitfläche“ im Parallelverfahren



Änderung des Flächennutzungsplans



 

 

Anlage 2 

Teil 1 

 

 

Änderung des Flächennutzungsplans in Nußloch 

 

 

Parallelverfahren zur Umplanung einer „Fläche für die Landwirtschaft“ 
in eine „Sport- und Freizeitfläche“ sowie zur Herausnahme einer 
„Sport- und Freizeitfläche“ 

 

 

im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Kleingartenanlage, 2. Än-

derung“ nach § 8 (3) BauGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begründung 

Fassung zum Feststellungsbeschluss 

 

 

Stand Dezember 2021 
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1.  Anlass und Ziel des Änderungsverfahrens 

Die Gemeinde Nußloch möchte im Südwesten ihrer Gemarkung die planungsrechtlichen Voraus-

setzungen für die Errichtung einer Freizeit- und Kleinsportanlage schaffen. Innerhalb des Plange-

bietes sind ein Bouleplatz inklusive Vereinsheim, Kleinspielfelder, ein Veranstaltungsraum sowie 

eine Hundewiese vorgesehen. Mit der Planung soll Ersatz für im Innenbereich weggefallene 

Sport- und Freizeitflächen geschaffen werden.  

Die Gemeinde Nußloch hat für das Vorhaben die Aufstellung des Bebauungsplans „Kleingarten-

anlage 2. Änderung“ beschlossen. Dieser kann nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 

werden. Um dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 3 BauGB Rechnung zu tragen, ist eine Ände-

rung des Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim im Paral-

lelverfahren erforderlich. Dazu soll eine bisherige „Fläche für die Landwirtschaft“ zukünftig als 

„Sport- und Freizeitfläche“ dargestellt werden. Im Gegenzug soll eine bisherige „Sport- und Frei-

zeitfläche“ im Süden der Gemeinde Nußloch aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen 

werden. 

2. Inhalte der Flächennutzungsplanänderung 

Die im Flächennutzungsplan zu ändernde Fläche liegt im Süden von Nußloch außerhalb des Sied-

lungsbereiches und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Das Plangebiet grenzt im Süden an 

eine Kleingartenanlage, im Westen an das Vereinsgelände der Vogelzüchter und im Norden an 

die Walldorfer Straße sowie einen Lebensmittelmarkt. Östlich schließen landwirtschaftliche Flä-

chen an.  

 

Abbildung 1: Lage der Änderungsflächen. Quelle: Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und 

Landentwicklung Baden-Württemberg 
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Das Plangebiet mit einer Größe von rund 1,8 ha ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan als 

„Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt. Zukünftig ist hier eine „Sport- und Freizeitfläche“ vor-

gesehen. Die im Flächennutzungsplan zu ändernde Fläche umfasst neben dem Geltungsbereich 

des Bebauungsplans „Kleingartenanlage, 2. Änderung“ auch die nord-westlich anschließenden 

Flächen bis zur Walldorfer Straße. Diese möchte die Gemeinde für eine spätere Entwicklung si-

chern. 

Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sollen auf dem Gebiet des Nachbar-

schaftsverbands keine zusätzlichen Flächen ausgewiesen werden, ohne dass dafür ein Aus-

gleich an anderer Stelle geschaffen wird. Daher wird im Zusammenhang mit der Planung eine im 

Süden der Gemeinde Nußloch gelegene „Sport- und Freizeitfläche“ aus dem Flächennutzungs-

plan herausgenommen. Entsprechend der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde des 

Rhein-Neckar-Kreises im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans wäre die 

Fläche aufgrund der Lage im Landschaftsschutzgebiet „Bergstraße Süd“ ohnehin nicht entwickel-

bar. Die 4,0 ha große Fläche soll zukünftig als „Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt werden. 

In der Summe kommt es damit zu einer geringeren Ausweisung von Flächen im Außenbereich.  

 

Flächenbilanz:  

 Herausnahme Neuaufnahme 

Fläche für die Landwirtschaft - 1,8 ha + 4,0 ha 

Sport- und Freizeitfläche - 4,0 ha + 1,8 ha 

 

2.1  Prüfung der Planungsalternativen 

Zu den Aufgaben der Flächennutzungsplanung gehört die Prüfung, ob geeignete alternative 

Standorte für die Umsetzung der Planungsziele vorliegen. Mit der Planung sollen Ersatzflächen 

für den ortsansässigen Bouleclub, für vereinsungebundenen Ballsport und einen Veranstaltungs-

raum geschaffen werden. Zudem soll dem Wunsch nach einer Hundewiese in diesem Gemar-

kungsbereich Rechnung getragen werden. 

Der bisherige Bouleplatz am Rewe-Supermarkt in der Walldorfer Straße ist zugunsten der Markt-

Vergrößerung weggefallen. Alternativflächen wurden durch die Gemeinde geprüft (z.B. auf dem 

Gelände des Racket-Center oder zwischen Bauhof und Feuerwehrhaus), kamen jedoch aus pri-

vatrechtlichen oder städtebaulichen Gründen nicht in Betracht. Die Nachfrage nach Kleinspielfel-

dern ergibt sich durch den Wegfall von Spielfeldern im Zuge von Nachverdichtungen bzw. Um-

strukturierungen in Wohngebiets- bzw. Gewerbegebietslagen. Ebenso ist der bisherige Veranstal-

tungsraum für Jugendliche am Waldsportplatz durch die Umnutzung als Waldkindergarten weg-

gefallen. Alternativflächen sind innerhalb des Siedlungsbereiches nicht gegeben. 
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Legende   

 weggefallener Standort Bouleplatz  weggefallener Standort Groß- bzw. Klein-

spielfeld / Bolzplatz 
 weggefallener Veranstaltungsraum  

Abbildung 2: Weggefallene Sport- und Freizeitflächen im Innenbereich. Kartengrundlage: Geobasisdaten © 

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg 

 

Zu den zentralen Zielen des Flächennutzungsplans zählt es, langfristig eine ausgewogene Sied-

lungs- und Freiraumstruktur sicherzustellen. Dies bedeutet zum Beispiel Fragmentierungen des 

Freiraums oder ein Zusammenwachsen von Siedlungsbereichen zu vermeiden. Weitere bauliche 

Entwicklungen sollen sich möglichst gut in die vorhandene Siedlungsstruktur einfügen. Mit der 

vorgesehenen Planung kommt es zu einer Inanspruchnahme von Freiraum, der grundsätzlich eine 

hohe Bedeutung für die Kaltluftentstehung und Durchlüftung hat, jedoch werden die Auswirkungen 

durch die geringe Größe der baulichen Anlagen und deren Platzierung entlang der vorhandenen 

Bebauung relativiert. Zudem kommt es durch die Herausnahme der im Landschaftsschutzgebiet 

gelegenen Sport- und Freizeitfläche in der Summe zu einer geringeren Ausweisung von Flächen 

im Außenbereich. Die Planung ist mit den Zielen des Flächennutzungsplans vereinbar. 
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3. Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan des Nachbarschaftsverbandes enthält die Ziele, Erfordernisse und Maßnah-

men des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das gesamte Verbandsgebiet und ist im 

Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. Der Landschafts-

plan des Nachbarschaftsverbandes besteht aus einem Konfliktplan, einem landschaftsplaneri-

schen Fachkonzept und einem Textband.  

Der Konfliktplan zum Landschaftsplan stellt den Freiraum zwischen Nußloch und Wiesloch als 

„Landschaftsschutzgebiet und landschaftsschutzwürdige Fläche“ dar. In diesem Bereich sollen 

Natur und Landschaft erhalten und entwickelt werden. Dieser Zielsetzung wird durch die Heraus-

nahme der derzeit im Landschaftsschutzgebiet „Bergstraße Süd“ gelegenen Sport- und Freizeit-

fläche Rechnung getragen. Die neuaufgenommene Sport- und Freizeitfläche liegt außerhalb des 

Landschaftsschutzgebietes. 

 

 

  Legende 

 Streuobst und strukturreiche Gebiete 

 Öffentliche Grünfläche 

 Entwicklungsfläche aus dem Flächennutzungsplan 

Abbildung 3: Fachkonzept zum Landschaftsplan. Quelle: Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim. 
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Das Fachkonzept zum Landschaftsplan stellt das Plangebiet in Teilen als öffentliche Grünfläche 

sowie als „Streuobst und strukturreiche Gebiete“ dar. In diesen Gebieten sollen gebietstypische 

Kleinstrukturen sowie hochstämmige Obstbaumbestände dauerhaft erhalten und entwickelt wer-

den. Relativierend ist festzuhalten, dass der gesamte Bereich zwischen Nußloch und Wiesloch 

als „Streuobst und strukturreiches Gebiet“ dargestellt ist. Das Plangebiet selbst ist überwiegend 

durch Ackerland geprägt. Entsprechend der Streuobsterhebung der LUBW (Fernerkundung) sind 

im nordwestlichen Bereich der Änderungsfläche vereinzelt Streuobstbestände vorhanden. Klein-

strukturen liegen in Form von der westlichen Grenzhecke zum Areal der Vogelzüchter vor. Diese 

wird durch den Bebauungsplan gesichert. Zudem setzt der Bebauungsplan entlang der nördlichen 

und östlichen Grundstücksgrenzen eine durchgehende Gehölzhecke aus standortheimischen Ge-

hölzen zur Eingrünung fest. 

4. Bebauungsplan „Kleingartenanlage, 2. Änderung“ 

Der Bebauungsplan „Kleingartenanlage, 2. Änderung“ setzt für das 0,8 ha große Plangebiet im 

südlichen Teilbereich ein „Sonstiges Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Sport, Freizeit und 

Erholung“ sowie im nördlichen Teilbereich eine „Öffentliche Grünfläche“ mit der Zweckbestim-

mung „Hundewiese“ fest. Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt von Osten über 

die Bismarkstraße und die Alte Bruchsaler Straße. 

Im Sondergebiet sind ausschließlich Sport-, Freizeit- und Erholungsanlagen sowie die ihnen un-

tergeordnete Infrastruktur zulässig. Auf dieser Fläche sollen Kleinspielfelder, eine Bouleanlage mit 

Vereinsheim sowie ein Veranstaltungsraum mit Außengelände untergebracht werden. Die bauli-

chen Anlagen (Veranstaltungsraum und Vereinsraum) sind entlang der Erschließungsstraße plat-

ziert und orientieren sich zum Gebäudebestand im Westen. Die festgesetzten Baufenster stellen 

sicher, dass die neuen Gebäude möglichst wenig vom Bestand in den Außenbereich abrücken. 

Die Grundfläche aller Gebäude ist im Sondergebiet auf maximal 160 m² festgesetzt. 

Die bestehende Grenzhecke zum angrenzenden Areal der Vogelzüchter im Westen soll erhalten 

bleiben. Entlang der nördlichen und östlichen Grundstücksgrenzen sowie zur Abgrenzung der 

Hundewiese sind durchgehende Gehölzhecken zur Eingrünung festgesetzt. 

Der Bebauungsplan entspricht nicht den derzeitigen Darstellungen des Flächennutzungsplans. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. 
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Abbildung 4: Bebauungsplan „Kleingartenanlage, 2. Änderung“, Stand 20.10.2021. Quelle: MVV Regioplan. 

5. Vorgaben der Raumordnung (Landesentwicklungsplan und Regionalplan) 

Die Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar stellt den Geltungsbe-

reich als „Sonstige landwirtschaftliche Gebiete und sonstige Flächen“ dar. Der Regionalplan weist 

für den Bereich der Änderungsfläche des Flächennutzungsplans keine regionalplanerischen Rest-

riktionen auf. Ziele des Einheitlichen Regionalplans stehen der Änderung des Flächennutzungs-

plans somit nicht entgegen.  
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6. Hinweise für nachgelagerte Verfahren 

Zur Umsetzung der Störfallverordnung der EU (Richtlinie 2012/18/EU) und des § 50 BImSchG hat 

das Regierungspräsidium Karlsruhe für alle davon erfassten Betriebsbereiche sog. Konsultations-

abstände festgelegt. Das Plangebiet liegt außerhalb dieser Abstände, es ist deshalb nicht mit 

Konflikten zwischen der Bauleitplanung und Betriebsbereichen im Sinne des § 50 BImSchG zu 

rechnen. 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde ent-

deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Ge-

meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramik-reste, Kno-

chen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) 

sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhal-

ten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf 

die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und 

Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf 

zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

7.  Verfahren 

Der Gemeinderat der Gemeinde Nußloch hat am 22.07.2020 die Aufstellung des Bebauungspla-

nes „Kleingartenanlage 2. Änderung“ beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Beteili-

gungsverfahren gemäß BauGB durchzuführen. Da der Bebauungsplan derzeit nicht aus dem Flä-

chennutzungsplan entwickelt werden kann, wird der Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 3 BauGB 

im Parallelverfahren geändert.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat vom 25.05.2021 bis 

25.06.2021 stattgefunden. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnah-

men zur Änderung des Flächennutzungsplans ein. Mit dem Schreiben des Nachbarschaftsver-

bandes vom 21.05.2021 wurden die Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 

BauGB am Verfahren beteiligt und bis 25.06.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme gebeten. Es 

gingen mehrere Stellungnahmen ein, die aber nicht zu einer Änderung der Plandarstellung geführt 

haben. 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde vom 25.10.2021 bis 25.11.2021 

durchgeführt. Es sind keine Stellungnahmen von Seiten der Öffentlichkeit eingegangen. Die Be-

hörden und Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

22.10.2021 am Verfahren beteiligt und bis zum 25.11.2021 zur Abgabe einer Stellungnahme ge-

beten. Es gingen mehrere Stellungnahmen ein, die aber nicht zu einer Änderung der Plandarstel-

lung geführt haben. 
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8. Umweltbericht 

Nach § 2a BauGB ist der Begründung zum Bauleitplan ein Umweltbericht beizufügen. Innerhalb 

der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB werden im Umweltbericht alle voraussichtlichen Um-

weltauswirkungen der Planung, Planungsalternativen sowie Kompensationsmaßnahmen darge-

stellt. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  

Der Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren liegt der Umweltbericht des Be-

bauungsplans „Kleingartenanlage, 2. Änderung“ zugrunde. Dieser behandelt alle umweltspezifi-

schen Aspekte, die für die Änderung des Flächennutzungsplans und darüber hinausgehend rele-

vant sind in detaillierter und umfassender Weise. Er liegt der Änderung des Flächennutzungsplans 

bei. 
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TEIL B: UMWELTBERICHT 

 

Nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen im Re-

gelverfahren für die Belange des Umweltschutzes die Durchführung einer Umweltprüfung 

obligatorisch. Die Umweltprüfung ist durch den Umweltbericht als gesonderter Teil der Be-

gründung zu dokumentieren.  

Grünordnungspläne können nach § 12 (2) NatSchG in Baden-Württemberg erstellt werden, 

müssen es aber nicht. Unabhängig davon verweist das BauGB auf die Eingriffsregelung des 

BNatSchG und die Verpflichtung zu Vermeidung, Verminderung, Ausgleich und Ersatz durch 

entsprechende grünordnerische Vorgaben/Festsetzungen. Auch wenn darüber gem. § 18 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden ist, 

sind zur Beurteilung/Abwägung die im Sinne des § 15 BNatSchG erforderliche Angaben zu 

machen. Da bei der verpflichtenden Umweltprüfung nach BauGB die grünordnerischen Vor-

gaben zu Vermeidung, Verminderung und Kompensation zu berücksichtigen sind, werden 

die beiden sich wechselseitig beeinflussenden Leistungen gemeinsam im verpflichtenden 

Umweltbericht zusammengeführt.  

Der vorliegende Umweltbericht wurde entsprechend den Anforderungen der Anlage 1 des 

BauGB zu § 2 Abs. 4 BauGB erstellt.  

5 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans  

Aufgrund des Bedarfs an Ersatzspielfläche für den Bouleclub sowie für vereinsungebunde-

nen Ballsport und für einen Veranstaltungsraum beabsichtigt die Gemeinde Nußloch mit der 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Kleingartenanlage 2. Änderung“ die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Bereitstellung entsprechender Anlagen und Räumlichkeiten zu 

schaffen. In diesem Zusammenhang wird auch dem Wunsch nach einer Hundewiese in die-

sem Teil der Gemarkung entsprochen. Im Gegenzug wird auf die südlich der Kleingartenan-

lage im LSG „Bergstraße-Süd“ im FNP dargestellten Sport- und Freizeitflächen verzichtet. 

5.1 Angaben über Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden des 
geplanten Vorhabens 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Siedlungsbereichs der Gemeinde Nußloch nördlich der 

bestehenden Kleingartenanlage und östlich des Areals der Vogelzüchter und südlich des 

REWE Einkaufsmarkts an Walldorfer Straße. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 

0,8 ha. Der eigentliche Eingriffsbereich der Sonderbaufläche umfasst nur rund 0,30 ha, die 

jedoch nicht vollständige (teil-) versiegelt werden. 

Bebauung 160 m2 2% 

Kleinfeld (28x43) 1.204 m2 14% 

Stellplätze/Weg/Boule (teilversiegelt) 1.094 m2 13% 

Grünflächen/Hundewiese 3.570 m2 43% 

Hecken als Ausgleich Eingrünung  1.475 m2 18% 

Bestandsübernahme (Grenzhecke) 896 m2 11% 

Geltungsbereich 8.399 m2 100% 

Abb. 8: Flächenbedarf bzw. Bedarf an Grund und Boden (vorbehaltlich Vermessung) 
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5.2 Beschreibung der Festsetzungen 

Ausführliche Erläuterungen zu den Festsetzungen stehen im Teil A der Begründung.  

Hinsichtlich der Umweltprüfung bedeutsam sind nachfolgende Festsetzungen: 

Grundfläche, Höhe und Standort der baulichen Anlagen 

Im Plangebiet dürfen Gebäude (Vereinsheim und Veranstaltungsraum) in der Summe eine 

Grundfläche von 160 m2 und ein Höhe von ca. 4 m nicht überschreiten (GH 129 m ü. NN bei 

GOK ca. 125 m ü. NN). Die Standorte der Gebäude sind in der Planzeichnung vorgegeben.  

Zulässig sind ansonsten nur die Kleinfeldanlage, die Bouleanlage und das Außengelände 

zum Veranstaltungsraum sowie Beleuchtungsanlagen, Einzäunungen und Ballfangzäune 

sowie Wege für die innere Erschließung und Unterhaltung sowie randliche Stellplätze. 

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 15 und 25 BauGB) 

Erhalt der Gehölzhecke auch als Abstandsgrün  

Die Gehölzhecke im Westen ist zu erhalten und zu pflegen und hierzu alle 10-15 Jahre in 

Abschnitten von max. 50 m auf den Stock zu setzen. 

Eingrünung durch Gehölzhecken 

Entlang der Grundstücksgrenzen im Norden und Osten sind zur Eingrünung durchgehende 

Gehölzhecken aus standortheimischen Gehölzen anzupflanzen und Bäume 2. Ordnung zu 

integrieren. Die Gehölzhecke ist zu erhalten und zu pflegen und hierzu alle 10-15 Jahre in 

Abschnitten von max. 50 m  auf den Stock zu setzen.  

Mindestbegrünung  

Die unbebauten und nicht als Sportanlage, Zufahrt oder Stellplatz benötigten Flächen sind 

als Grünflächen, die auch der Minderung und dem Ausgleich von Beeinträchtigungen der 

Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts dienen, anzulegen, zu erhalten und zu 

pflegen. 

Im Gebiet ist die gemäß Planzeichnung festgesetzte Gehölzpflanzung zwischen den Sport-

anlagen und ist die Anzahl an Bäumen als Laubbaum 1. oder 2. Ordnung gemäß Pflanzliste 

anzupflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Die Gehölz- und Baumstandorte der 

Planzeichnung sind nicht lagegenau. Sie sind im Rahmen der Sportstätten-/ Erschließungs-

planung festzulegen. Jeder Baum muss eine offene Vegetationsfläche (Baumscheibe) von 

mindestens 6 m² erhalten.  

Regenwasserversickerung 

Das im SO auf den Sportflächen anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des SO flä-

chig zur Versickerung zu bringen. Eine Ableitung auf Verkehrsflächen oder direkt in die Ka-

nalisation ist unzulässig.  

Alle Stellplätze, Zufahrten und Wegeflächen sind wasserdurchlässig (z.B. mit Rasengitter-

steinen, wasserdurchlässigem Betonstein, wassergebundene Decke etc.) herzustellen. 
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Dachbegrünung 

Die Dächer der Hochbauten sind gemäß den Richtlinien der FFL (Forschungsgesellschaft 

Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) extensiv zu begrünen und dauerhaft begrünt zu 

erhalten.  

Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Innerhalb des Geltungsbereichs sind für die Außenbeleuchtung ausschließlich Natriumhoch-

drucklampen (HSE/T-Lampen), Natriumniederdrucklampen oder Lampen mit warmweißen 

LED-Leuchten zulässig. 

Planungsziel ist es, durch die Festsetzung zum Schutz und Erhalt der bestehenden Gehölz-

hecke im Plangebiet bislang nicht gesicherte Biotop- bzw. Gehölzflächen künftig als solche 

zu sichern und zu erhalten.  

Da für die Planung ausschließlich auf Ackerflächen zurückgegriffen wird und die Bebauung 

bzw. Versiegelung durch die Sportflächen vergleichsweise gering ist, kann durch die Pflanz-

bindungen im Plangebiet zusammen mit der randlichen neuen Gehölzhecke der Ausgleich 

sichergestellt und die Ein- bzw. Durchgrünung des Areals gewährleistet werden.  

6 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 
des Umweltschutzes und ihre Berücksichtigung 

6.1 Fachgesetze 

6.1.1 Baurecht 

Baugesetzbuch (BauGB)  

Für die Belange des Umweltschutzes ist nach § 2 (4) BauGB eine Umweltprüfung durchzu-

führen, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden. Dabei 

ist nach § 1a (3) BauGB auch die Eingriffsregelung abzuarbeiten und sind Maßnahmen zur 

Vermeidung, Minderung und Kompensation von Beeinträchtigungen für die Abwägung dar-

zulegen. Die Umweltprüfung wird gemäß § 2a BauGB in einem Umweltbericht als gesonder-

tem Teil der Begründung zum Bebauungsplan und gemäß Anlage zu § 2 (4) BauGB doku-

mentiert.  

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) 

Bei der Errichtung baulicher Anlagen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Belange des Umweltschutzes zu berücksichtigen. 

Bauliche Anlagen sind mit ihrer Umgebung so in Einklang zu bringen, dass sie benachbarte 

bauliche Anlagen sowie das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstalten und de-

ren beabsichtigte Gestaltung nicht stören. Nicht bebaute Flächen bebauter Grundstücke sind 

zu begrünen.  

Im Bebauungsplan werden Vorgaben zur Mindestbegrünung und auch zur Gestaltung der 

Gebäude gemacht, um Beeinträchtigungen zu vermeiden oder zu vermindern. 
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6.1.2 Naturschutzrecht 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)  

Schutzgebiete und geschützte Biotope nach Naturschutzrecht  

Ausgewiesene Schutzgebiete und geschützte Biotope sind im vorliegenden Fall nicht betrof-

fen. Bei der LUBW geführte bzw. nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope sind nicht betrof-

fen und liegen auch nicht in unmittelbarere Nachbarschaft. Auch nach § 33 NatSchG Ba-Wü 

ergänzend geschützte Biotope sind bei der LUBW nicht geführt. Die Grenzhecke am Areal 

der Vogelzüchter entlang ist im Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 6 NatSchG keine Feldhecke in der 

„freien Landschaft“ (Bebauungsplan „Kleingartenanlage“). Unabhängig davon bleibt die He-

cke erhalten und es findet kein Eingriff statt. Durch den Wegfall der unmittelbar angrenzen-

den Ackerbewirtschaftung erfolgt ebenso eine Aufwertung wie durch die Vernetzung mit den 

geplanten neuen Heckenstrukturen sowie durch die Ergänzung mit vorgelagerten Wiesenflä-

chen statt der bisherigen Ackerfläche.  

Artenschutzrechtliche Belange 

Gemäß § 44 BNatSchG ist es verboten, die artenschutzrechtlich relevanten Arten zu töten.  

Auch ist es verboten ihre Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten zu zerstören. Es sei denn 

in der Nachbarschaft liegen ausreichend vergleichbare Flächen bzw. Lebensräume, die ein 

ausweichen ermöglichen. Für das Ausweichen können geeignete Flächen für die benötigte 

ökologische Funktion aufgewertet oder auch (vorab) hergestellt werden.  

Die Jagdreviere, die ja beträchtliche Ausdehnung haben können, sind von diesem Schutz 

ausgenommen. Es sei denn ein Nahrungshabitat ist für die Funktion einer bestimmten Nist-, 

Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätte unverzichtbar.  

Bei den streng geschützten Arten ist die Störung während der Brut und Aufzucht untersagt, 

sofern sie erheblich ist, sich also durch die Störung und deren Folgen der Erhaltungszustand 

der lokalen Population verschlechtert.  

Die nicht artenschutzrechtlich geschützten Arten unterliegen der Eingriffsregelung wobei den 

national geschützten Arten, die nicht auch europarechtlich geschützte Arten sind, eine be-

sondere Bedeutung zukommt.  

Pflanzen: 

Artenschutzrechtlich relevante Pflanzenarten wurden im Plangebiet nicht festgestellt.  

Tiere: 

Artenschutzrechtlich relevante Tierarten wurden bis auf einige Vogelarten im Plangebiet 

nicht festgestellt.  

Vögel: 

Da alle europäischen Vogelarten zu den besonders geschützten Tierarten zählen, sind Be-

einträchtigungen von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten einzelner Vogelarten bei Vor-

haben kaum auszuschließen. Zu prüfen ist, inwieweit hieraus artenschutzrechtliche Verbots-

tatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG resultieren. 
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Im Frühjahr 2020 erfolgten Begehungen des Plangebietes zur Erfassung der Vögel3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Im Frühjahr 2020 erfasst Vogelarten  

Die Erfassung belegt, dass im eigentlichem Eingriffsbereich – der Ackerfläche – keine Brut-

reviere von Bodenbrütern angetroffen wurden. Dies war auch nicht zu erwarten, da Boden-

brüter wie Kiebitz, Rebhuhn und Feldlerche die Nachbarschaft vertikaler Strukturen wie 

Bäume und Gehölze meiden und zudem auch aufgrund der Aktivitäten in den Freizeitanla-

gen auf Abstand bleiben.  

Für die Gilde der Gebüsch- und Baumbrüter kann eine erhebliche Betroffenheit durch das 

Vorhaben, aufgrund dessen geringer Wirkungsintensität ausgeschlossen werden, da zum 

einen die Gehölzhecke erhalten bleibt und zum anderen deren die ökologische Funktion als 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang zusätzlich weiterhin ge-

währleistet bleibt. Darüber hinaus werden weitere Hecken als Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten gepflanzt. 

Erhebliche Störungen aufgrund einer im Sinne des § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG zu erwartenden 

Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population können bei den ange-

troffenen Arten des Siedlungsraums und der Ortsränder ausgeschlossen werden.  

                                                
3
 Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung der Artengruppe Brutvögel; Bioplan, Heidelberg, Juli 2020 
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6.1.3 Wasserrecht 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes 

Landeswassergesetz (LWG) Baden-Württemberg  

Schutzgebiet nach dem Wasserrecht sind nicht betroffen. 

Der Anfall von Abwasser ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen soweit wie mög-

lich zu vermeiden. Niederschlagswasser soll bei demjenigen, bei dem es anfällt, soweit mit 

vertretbarem Aufwand machbar, zurückgehalten, verwertet und/ oder versickert werden. Ist 

dies nicht möglich, ist es, soweit mit vertretbarem Aufwand machbar, gedrosselt dem nächs-

ten oberirdisches Gewässer als Vorfluter zuzuleiten.  

Im Plangebiet ist die flächige Versickerung des anfallenden Regenwassers vorgesehen. 

6.2 Fachpläne 

Neben der Bundes- und Landesgesetzgebung sind hinsichtlich der Ziele des Umweltschut-

zes auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung in Nußloch zu berücksichtigen: 

 Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar (ERP, genehmigt 2014) mit dem dazugehöri-

gen Landschaftsrahmenplan. 

 Flächennutzungsplan (FNP) des Nachbarschaftsverbands Mannheim-Heidelberg (ge-

nehmigt 2020) mit dem dazugehörigen Landschaftsplan. 

Im FNP wie auch im ERP ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt.  

Die Planung der Sport-, Freizeit- und Erholungsanlagen als Erweiterung der bestehenden 

Freizeitanlagen (Kleingarten und Vogelzüchter) ist mit den Planungszielen des FNP verein-

bar. Dies auch weil der Nachbarschaftsverband der Erweiterung des REWE Einkaufmarktes, 

mit der Folge, dass der bisherige Bouleplatzes verlegt werden muss, zugestimmt hat. Zudem 

wird im Tausch die südlich im Landschaftsschutzgebiet „Bergstraße-Süd“ dargestellte ca. 

4,5ha große Sport- und Freizeitfläche aus dem FNP herausgenommen. Im Umweltbericht 

zum FNP werden keine der Planung (dem Tausch) entgegenstehenden Ziele benannt. 

Der FNP muss für die erforderliche Darstellung einer „Sport und Freizeitfläche“ an diesem 

Standort durch den Nachbarschaftsverband geändert werden. Dies erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 

BauGB parallel zum Bebauungsplanverfahren.  

7 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 

7.1 Bestandsaufnahme und voraussichtliche Entwicklung 

Gemäß § 2 (4) BauGB sind in der Umweltprüfung für die Belange des Umweltschutzes die 

voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln. Nach Art und Umfang der 

geplanten umweltrelevanten Maßnahmen müssen zunächst alle Schutzgüter als untersu-

chungsrelevant angesehen werden.  

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebietes und der zu erwartende Einwirkungsbereich 

lassen sich anhand der vorhandenen Nutzungen (Nutzungskriterien) und anhand des Reich-

tums, der Qualität und der Regenerationsfähigkeit der Naturraumparameter (Qualitätskrite-

rien) einschätzen. Besonders zu berücksichtigen sind hierbei die Schutzkriterien vorhande-
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ner Schutzobjekte. Schutzausweisungen nach Naturschutz- und/oder Wasserrecht gibt es 

nicht.  

Naturräumliche Lage  

Das Plangebiet auf der Gemarkung Nußloch liegt am Übergang des Naturraums (4. Ord-

nung) „Bergstraße“ (226) zum Naturraum „Kraichgau“ (125) mit den Untereinheiten (5. Ord-

nung) „Gaisbergfuß (2261) und „Rauenberger Bucht“ (12541) nach Meynen & Schmithüsen4. 

Das Plangebiet liegt auf durchschnittlich 125 m ü.NN außerhalb des Siedlungsbereichs der 

Gemeinde Nußloch nördlich der bestehenden Kleingartenanlage und östlich des Areals der 

Vogelzüchter und südlich des REWE Einkaufsmarkts an Walldorfer Straße.  

7.1.1 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Alle Schutzgüter stehen in Wechselwirkung zum Menschen, da sie zum Erhalt einer gesun-

den und natürlichen Umwelt erforderlich sind. Insofern ist bei der Behandlung der einzelnen 

Schutzgüter des Naturschutzrechts der Mensch als Teil des Naturhaushalts immer einbezo-

gen. Speziell auf den Menschen zugeschnitten sind die Schutzgüter Landschaftsbild und 

naturgebundene Erholung und im Umweltrecht zusätzlich die Kultur- bzw. sonstigen Sachgü-

ter (s.u.). Im Umweltrecht wird der Mensch auch gesondert angesprochen. Direkt dem Men-

schen und seiner Gesundheit zuzuordnen sind mögliche Immissionsbelastungen, für die es 

entsprechend einzuhaltende Regelwerke gibt.  

Im Plangebiet sind keine relevanten Vorbelastungen vorhanden. 

7.1.2 Schutzgut Biotope, Pflanzen, Tiere 

Aus allen Naturraumfaktoren zusammen resultieren, nach Einflussnahme durch den Men-

schen, die aktuellen Biotop-, Nutzungs-, und Strukturtypen mit ihrer von der Nutzungsintensi-

tät bestimmten Wertigkeit und ökologischen Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen und 

Tiere. Im Plangebiet sind keine Schutzgebiete und geschützten Biotope vorhanden. Die 

Grenzhecke am Areal der Vogelzüchter entlang ist im Sinne des § 33 Abs. 1 Nr. 6 NatSchG 

keine Feldhecke in der „freien Landschaft“ (Bebauungsplan „Kleingartenanlage“). Unabhän-

gig davon bleibt die Hecke erhalten und es findet kein Eingriff statt. Durch den Wegfall der 

unmittelbar angrenzenden Ackerbewirtschaftung erfolgt ebenso eine Aufwertung wie durch 

die Vernetzung mit den geplanten neuen Heckenstrukturen sowie durch die Ergänzung mit 

vorgelagerten Wiesenflächen statt der bisherigen Ackerfläche.  

Im konkreten Eingriffsbereich liegt ausschließlich Ackerland.  

Eine Prüfung auf artenschutzrechtliche Konflikte ergab keine Hinweise darauf, dass Verbots-

tatbestände erfüllt werden5. 

In der Nachbarschaft liegen mit weiteren Ackerflächen sowie mit der Kleingartenanlage und 

dem Areal der Vogelzüchter keine sensiblen Natur- bzw. Lebensräume. Schutzgut Boden 

Für das benachbarte Bauvorhaben des REWE Einkaufsmarktes wurde ein Bodengutachten6 

erstellt, dessen Aussagen grundsätzlich auch für das Plangebiet Gültigkeit haben.  

                                                
4
 Naturräume Baden-Württembergs, LUBW, 2010 

5
 Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung der Artengruppe Brutvögel; Bioplan, Heidelberg, Juli 2020 

6
 Ingenieurgeologisches Gutachten; TÖNIGES GmbH, Sinsheim, August 2020 
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Im Bereich des REWE Einkaufsmarktes folgten unter den Auffüllungen Decklehme mit stark 

schwankenden Mächtigkeit von ca. 0,5 m bis 1,7 m. Die Decklehme bestehen aus kiesigen, 

tonigen und grobsandigen bis sandigen Schluffen mit mittleren Plastizitäten und halbfesten 

Konsistenzen. Unterhalb der Decklehme folgen in den meisten Bohrungen überwiegend 

halbfeste Auenlehme. Die Auenlehme bestehen aus feinsandigen und stark tonigen Schluf-

fen mit hauptsächlich leichten Plastizitäten. Der obere Bereich der Auenlehme ist bereichs-

weise stark sandig ausgebildet. Zwischen Deck- und Auenlehm sind in den Bereichen der 

Bohrungen RKS 1, 4 und 5 mitteldichte, stark lehmige Auensande eingeschaltet. Diese errei-

chen eine Mächtigkeit von 1,1 bis 2,0 m.  Die letzte aufgeschlossene Baugrundschicht be-

steht aus weitgestuftem Auensand. Dieser setzt sich in wechselnder Lagerung aus schwach 

schluffigen bis schluffigen, teils stark tonigen und lagenweise kiesigen Sanden zusammen. 

Im Bodenschutz- und Altlastenkataster des Rhein-Neckar-Kreises ist keines der betroffenen 

Grundstücke verzeichnet. Es liegt kein Altlastenverdacht vor. Wie die Tabelle zeigt (s. Abb.  

10) sind jedoch geogene Vorbelastungen vorhanden. Anhaltspunkte für Prüfwertüberschrei-

tungen für die geplanten „Park- und Freizeitanlagen“ nach Anhang 2 der Bundesboden-

schutzverordnung (BBodSchV) gab es keine.  

 

 

 

 

 

 

Abb.  10: Werte aus dem Bodengutachten 

Das Landesamt für Geologie (LGRB) definiert die Bodenfunktionen (Bf) nach "Bodenschutz 

23" (LUBW 2011) überschlägig in seinem Kartenviewer für das Plangebiet und seine „Pa-

rarendzinen und Parabraunerden-Pararendzinen aus Löss“ (e13) wie folgt: 

 Bf 1 - Natürliche Bodenfruchtbarkeit: sehr hoch (3.5)  

 Bf 2 - Ausgleichskörper im Wasserkreislauf: hoch bis sehr hoch (3.0)  

 Bf 3 - Filter und Puffer für Schadstoffe: mittel bis hoch (2,5)  

 Standort für naturnahe Vegetation: keine hohe oder sehr hohe Bewertung  

 Gesamtbewertung: 3.0 

Standorte für die naturnahe Vegetation sind im Eingriffsbereich bzw. im gesamten Plangebiet 

nicht vorhanden. Bezogen auf die geplanten 0,3 ha Sonderbaufläche als Eingriffsfläche wur-

den die Bodenwerteinheiten (BWE) wie folgt ermittelt: 

 
  Bewertung (BWE/m2) Summe 

Bestand Fläche m2 Bf 1 Bf 2 Bf 3 Bf im Mittel BWE 

Acker 3.194 3,500 3,000 2,500 3,000 9.582 
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7.1.3 Schutzgut Wasser 

Die Grundwasserneubildung ist aufgrund der mittleren Wasserdurchlässigkeit geringer, da - 

zumal bei flachen Gelände - die Verdunstung hoch ist. Regenwasserabfluss findet ohne 

nennenswertes Gefälle jedoch nur bedingt statt. 

7.1.4 Schutzgüter Klima und Luft 

Das Klima in der Rheinebene ist geprägt von warmen Sommern und milden Wintern mit ge-

ringen mittleren Jahresniederschlägen.  

Das Plangebiet liegt zwar am Rande der regionalbedeutsamen Luftaustauschbahn zwischen 

den Siedlungsflächen Nußloch und Wiesloch aber dort bereits im „Windschatten“ der Bebau-

ung an der Bismarkstraße. 

Kleinklimatisch hat die Freifläche nur geringe Ausgleichsfunktion, denn sofern Kaltluft ent-

steht fließt sie der Topographie folgend eher Richtung Süden und Westen ab und nicht in 

Richtung der Siedlungsfläche.  

7.1.5 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Das Landschaftsbild von Naturlandschaften und historisch gewachsenen Kulturlandschaften 

hat als eigenständiger Wert Eingang in die Naturschutzgesetzgebung gefunden. Vielfalt, Ei-

genart und Schönheit sowie der Erholungswert sind hier zu sichern.  

Das nahe am Siedlungsrand gelegene Plangebiet ist nur bedingt freie Landschaft da es 

durch die Nachbarnutzungen geprägt wird. Eigenständige wertgebende Landschaftsbildpa-

rameter sind im Plangebiet nicht vorhanden. Markant ist eher die 20 kV Freileitung die das 

Areal überspannt. Auch die bestehende Hecke am Areal der Vogelzüchter ist keine als frei-

stehende Feldhecke das Landschaftsbild prägende Hecke sondern eine Grenzhecke zur 

dortigen Freizeitnutzung.  

Für die Naherholung spielt das Plangebiet selbst aufgrund der geringen Größe und ohne 

Zutrittsmöglichkeiten keine Rolle.  

7.1.6 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht vorhanden.  

7.1.7 Wechselwirkungen 

Folgende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind zu berücksichtigen: 

 Freie Bodenfläche dient als Vegetationsstandort (auch Nahrungspflanzen) bzw. ist Vo-

raussetzung für die Ausbildung geeigneter Lebensräume für Pflanzen und Tiere sowie 

für die Schaffung geeigneter Erholungsräume für den Menschen. 

 Freie Bodenfläche dient der Grundwasserregeneration einschließlich Filterfunktion. 

 Die Pflanzbestände werden von unterschiedlichen Tierarten im Tages- oder Jahres-

rhythmus aufgesucht und haben für sie als (Teil-)Lebensraum Bedeutung. 

7.1.8 Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der 
Planung 

Für die Beurteilung des Vorhabens ist es erforderlich, die möglichen Umweltauswirkungen 
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des Vorhabens abzuschätzen. In der Umweltprüfung ist dieser durch die Planung verursach-

ten Entwicklung auch die Entwicklung ohne Umsetzung der Planung gegenüberzustellen. 

Ohne Durchführung der Planung müssten an anderer Stelle geeignet Flächen für die geplan-

ten Freizeitnutzungen gefunden werden sofern man auf diese nicht gänzlich verzichten will. 

Die überplante Fläche würden weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden.  

7.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung 

Eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

muss auch die rechtlich verlangten und geplanten Vermeidungs-, Minderungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen berücksichtigen (s. Kapitel 7.3 des Umweltberichtes). Im vorliegenden 

Fall vor allem die geringe Bebauung und die in der Summe großen Grünanteile im Plange-

biet: 

 

Bebauung 160 m2 2% 

Kleinfeld (28x43) 1.204 m2 14% 

Stellplätze/Weg/Boule (teilversiegelt) 1.094 m2 13% 

Grünflächen/Hundewiese 3.570 m2 43% 

Hecken als Ausgleich Eingrünung  1.475 m2 18% 

Bestandsübernahme (Grenzhecke) 896 m2 11% 

Geltungsbereich 8.399 m2 100% 

 

7.2.1 Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Weder werden die künftigen Nutzer einer der geplanten Nutzung widersprechenden Beein-

trächtigung ausgesetzt noch werden umgekehrt schutzwürdige Nutzung in der Nachbar-

schaft durch die geplante Nutzung beeinträchtig. 

7.2.2 Schutzgut Biotope, Pflanzen und Tiere 

Im Plangebiet werden auf der ursprünglichen Ackerfläche von rund 7.503 m2 (896 m2 Hecke 

im Geltungsbereich bleiben erhalten werden integriert) neben den kleinen Gebäuden und 

Sportflächen auch Grünflächen und Gehölzhecken sowie im Norden die (extensive) Hunde-

wiese angelegt, so dass gegenüber dem Status Quo ein Zuwachs an Biotopwertpunkten 

erreicht wird (s. Abb. 11).  
      Bestand   Planung 

Typ 
Nr. 

Biotop- / Nutzungstypen 
und 

ihr Grundwert 

Wertstufe 
Basismodul 
Wertspanne 

Pkt./ 
qm 

Fläche 
in qm 

Punkte Planungswert 
Planungsmodul 

Wertspanne 

Pkt./ 
qm 

Fläche  
in qm 

Punkte 

33.40 Wirtschaftswiese mittlerer 
Standorte 
Magerwiese mittlerer Standor-
te  
als Hundewiese  
ÖKVO Grundwert 12-21-32 
LUBW Planungsmodul P 1 aus 
Acker 15 

III 
12-21-32 

    0 12-21-27 
21 Normalwert 
15 aus Acker 

13 2.588 33.644 

37.10 Acker 
Grundwert 4-8 

I 
- 

4 7.503 30.012         
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41.22 Feldhecke mittlerer Standorte 
Grundwert 10-17-27 

IV 
10-27 

      10-14-17 14 1.475 20.650 

60.10a Von Bauwerken mit Dachbegrü-
nung aus grasreicher ausdau-
ernder Ruderalvegetation  
analog 35.64 Grundwert 11 

        8-11 8 160 1.280 

60.23 Weg oder Platz mit wasserge-
bundener Decke, Kies oder 
Schotter 
Parkplatz, Wege, Boulebahnen 
Grundwert 2  

I 
2-4 

2 0 0 2 2 2.298 4.596 

60.61 Garten [alle Unterarten] 
Anlage um die Sportfelder 
Planungswert 6 

I 
6-9 

9   0 6+4 6 982 5.892 

  Summen   7.503 30.012     7.503 66.062 

 Überkompensation 36.050  

Abb. 11: Eingriffs- Ausgleichsbilanz Biotope 

Artenschutzrechtliche Konflikte sind nicht zu erwarten, da bis auf die Vogelwelt keine ge-

schützten Tier- und Pflanzenarten betroffen sind. Die festgestellten weit verbreiteten Arten 

des Siedlungsraums bzw. des Siedlungsrands können und werden befristet ausweichen und 

dann auch wieder in das Plangebiet mit seinen großen Heckenanteilen zurückkehren. 

7.2.3 Schutzgut Fläche  

Die vorliegende Flächeninanspruchnahme für Gebäude ist äußerst gering. Auch die Flächen-

inanspruchnahme für die Sport- und Freizeitflächen ist in der Summe gering und anders als 

bei bebauten und versiegelten Flächen weniger gravierend für den Naturhaushalt. Der Flä-

chenbedarf wurde zurückhaltend bemessen und ist, da er teilweise ja einen Ersatz darstellt, 

gerechtfertigt. Zudem sollen rund 4,5 ha im FNP planerisch vorbereitete Sport- und Freizeit-

flächen künftig entfallen. 

7.2.4 Schutzgut Boden 

Bodenverunreinigungen sind durch rechtliche Vorgaben und technische Regelwerke, die 

verpflichtend einzuhalten sind, ausgeschlossen.  

Die Bodenfunktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte (Denkmalschutz) ist nach 

derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen. Kampfmitteln und auch Altlasten sind nicht be-

kannt. Standorte für die naturnahe Vegetation sind im Eingriffsbereich nicht vorhanden. 

In Anlehnung an die Handlungsanweisung „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtli-

chen Eingriffsregelung“ der LUBW kann anhand der Bodenfunktionen (Bf) natürliche Boden-

fruchtbarkeit (Bf 1), Ausgleichskörper im Wasserkreislauf (Bf 2) und Filter und Puffer für 

Schadstoffe (Bf 3) der Verlust bzw. der Kompensationsbedarf an (in) Bodenwerteinheiten 

(BWE) ermittelt werden (s. Abb. 12). 

Der Verlust von freier Bodenfläche für die Gebäude ist als zwar als erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkung anzusehen aber im vorliegenden Fall sind bei nur 160 m2 Grundfläche für 

Gebäude und bei Herstellung weitgehend versickerungsfähigen Sportflächen die verbleiben-

den Beeinträchtigungen vergleichsweise gering. Zudem ist es möglich, sie im Plangebiet 

schutzgutübergreifend auszugleichen, da die umgebenden Heckenpflanzungen und die An-

lage neuer Wiesenflächen auf dem ehemaligen Acker eine ökologische Aufwertung bedeute-
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ten. Die Überkompensation von 36.050 Biotopwertpunkten (s. Abb. 11) reicht aus, um das in 

Biotopwertpunkte umgerechnete Defizit der Bodenwerteinheiten (s. Abb. 12) auszugleichen. 

  Bewertung (BWE/m2) Summe 

Bestand Fläche m2 Bf 1 Bf 2 Bf 3 Bf im Mittel BWE 

Acker 3.194 3,500 3,000 2,500 3,000 9.582 

       

Planung             

Gebäude  160 0,000 0,000 0,000 0,000 0 

Wege/ Park-/Sportplatz  2.049 0,250 2,000 1,000 1,083 2.220 

Gärten/Grünflächen 985 3,000 3,000 2,500 2,833 2.791 

Summe 3.194         5.011 

Differenz (BWE Bestand - BWE Planung) 4.571 

x 4 in Biotopwertpunkten 18.284 

Abb. 12: Eingriffs- Ausgleichsbilanz für das Schutzgut Boden 

7.2.5 Schutzgut Wasser 

Gewässer sind nicht vorhanden und durch die Beibehaltung der Versickerung über die Flä-

chen im Plangebiet sind keine erheblichen Umweltauswirkungen bzw. nennenswerten Ver-

änderungen im (Grund-) Wasserhaushalt zu erwarten. 

7.2.6 Schutzgüter Klima und Luft 

Es sind keine für die benachbarten Siedlungsflächen unverzichtbaren klimatischen Aus-

gleichräume betroffen.  

Die Grünanteile und Pflanzflächen im Plangebiet werden ausgleichend wirken, so dass keine 

nennenswerten Veränderungen im zu erwarten sind.  

Durch die gesetzlichen Vorgaben zur Energieeinsparung im Hochbau einerseits und durch 

die Grünanteile und Pflanzflächen im Plangebiet sind durch die künftige Nutzung keine er-

heblichen Umweltauswirkungen bzw. keine Verschlechterung des Lokalklimas oder des Bi-

oklimas zu erwarten. 

7.2.7 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Für die Naherholung und für die Wohnumfelderholung spielt das Plangebiet selbst keine Rol-

le. Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

7.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht betroffen. 

7.2.9 Andere erhebliche Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 

Mögliche erhebliche Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase unter anderem  

 infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Erschütterungen, Licht, 

Wärme und Strahlung,  

 infolge der Verursachung von Belästigungen,  

 infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle,  
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 infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Um-

welt (z.B. durch Unfälle oder Katastrophen),  

 infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plange-

biete,  

 infolge der Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels  

sind nach Art, Umfang und Standort des geplanten Vorhabens sowie aufgrund einzuhalten-

der rechtlicher Vorgaben und durch die festgesetzten Ausschlüsse/Vorgaben des Bebau-

ungsplans nicht zu erwarten. 

7.2.10 Wechselwirkungen  

Bei den einzelnen Schutzgütern wurden folgende Beeinträchtigungen aufgrund von Wech-

selwirkungen festgestellt: 

Der Verlust freier Bodenfläche bedeutet auch den Verlust von Vegetationsstandorten und 

damit an geeigneten Lebensräumen für Pflanzen und Tiere.  

Aus anderen Wechselwirkungen resultieren nach derzeitigem Kenntnisstand keine erhebli-

chen Umweltauswirkungen.  

7.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen sowie geplante Überwachungs-
maßnahmen 

7.3.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung nach-
teiliger Auswirkungen 

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

wurden folgende im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB verpflichtend durchzuführende Vermei-

dungs-, Verhinderungs- und Minderungsmaßnahmen berücksichtigt:  

1. Die bestehende Grenzhecke im Westen bleibt erhalten und ihr Erhalt wird baupla-

nungsrechtlich gesichert. 

2. Während der Bauphase wird auf die Einhaltung aller zum Schutz von Anwohnern, 

Boden, Wasser und Vegetation erlassener Regelvorschriften geachtet. 

7.3.2 Geplante Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen  

Ebenso wie die Vermeidung und die Minderung von Beeinträchtigungen ist auch der Aus-

gleich im Naturschutzrecht und im Baurecht geregelt. Wenn nach den Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung und Minderung noch unvermeidbare Beeinträchtigungen verbleiben, 

sind diese durch Ausgleichsmaßnahmen oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Ist der 

Ausgleich durch gleichartige Wiederherstellung der beeinträchtigten Funktionen des Natur-

haushaltes und des Landschaftsbildes nicht möglich, sind die Beeinträchtigungen in gleich-

wertiger Weise zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).  

Um neben der Art der Kompensation (gleichartige oder gleichwertige) auch den erforderli-

chen Umfang zu bestimmen, wird ein Punktwert für den Ist- und den Planzustand der Vorha-

benfläche ermittelt. Die Differenz gibt den Kompensationsbedarf an. Die Aufwertung auf den 

Kompensationsflächen muss mindestens dem Differenzwert entsprechen.  
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7.3.3 Eingriffs-Ausgleichsbilanz 

Die Kulturgüter sind kein Schutzgut im Sinne des Naturschutzrechtes und im Plangebiet 

auch nicht vorhanden. 

Der Mensch ist ebenfalls kein Schutzgut im Sinne des Naturschutzrechtes. (Gesundheitliche) 

Beeinträchtigungen sind u.a. nach dem BImSchG zu vermeiden. Es wurde dargelegt, dass 

durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sowie der festgesetzten Maßnahmen die 

Beeinträchtigungen des Menschen durch Lärmimmissionen vermieden werden. 

Auch das Schutzgut Fläche kein Schutzgut im Sinne des Naturschutzrechtes. Die wertge-

benden Faktoren werden im Zusammenhang mit den anderen Naturschutzgütern bilanziert.  

7.3.3.1 Schutzgüter Landschaftsbild, Klima und Luft 

Bei den Schutzgütern Landschaftsbild, Klima und Luft und Wasserhaushalt verbleiben wie 

dargelegt aufgrund der geringen Wertigkeit und Funktionen der Eingriffsfläche einerseits 

sowie der rechtlichen (u.a. Energieeinsparverordnung) und bauleitplanerischen Festsetzun-

gen (Grünflächen, flächige Versickerung) anderseits keine erheblichen Beeinträchtigungen, 

die gesondert auszugleichen wären. 

7.3.3.2 Schutzgutübergreifend Pflanzen, Tiere, Biotope und Boden 

Unter Berücksichtigung der grünordnerischen (Ausgleichs-) Maßnahmen im und am Rande 

des Plangebietes ergibt sich nachfolgende schutzgutübergreifende Eingriffs-

Ausgleichsbilanz: 

 
      Bestand   Planung 

Typ 
Nr. 

Biotop- / Nutzungstypen 
und 

ihr Grundwert 

Wertstufe 
Basismodul 
Wertspanne 

Pkt./ 
qm 

Fläche 
in qm 

Punkte Planungswert 
Planungsmodul 

Wertspanne 

Pkt./ 
qm 

Fläche  
in qm 

Punkte 

33.40 Wirtschaftswiese mittlerer 
Standorte 
Magerwiese mittlerer Standor-
te  
als Hundewiese  
ÖKVO Grundwert 12-21-32 
LUBW Planungsmodul P 1 aus 
Acker 15 

III 
12-21-32 

    0 12-21-27 
21 Normalwert 
15 aus Acker 

13 2.588 33.644 

37.10 Acker 
Grundwert 4-8 

I 
- 

4 7.503 30.012         

41.22 Feldhecke mittlerer Standorte 
Grundwert 10-17-27 

IV 
10-27 

      10-14-17 14 1.475 20.650 

60.10a Von Bauwerken mit Dachbegrü-
nung aus grasreicher ausdau-
ernder Ruderalvegetation  
analog 35.64 Grundwert 11 

        8-11 8 160 1.280 

60.23 Weg oder Platz mit wasserge-
bundener Decke, Kies oder 
Schotter 
Parkplatz, Wege, Boulebahnen 
Grundwert 2  

I 
2-4 

2 0 0 2 2 2.298 4.596 

60.61 Garten [alle Unterarten] 
Anlage um die Sportfelder 
Planungswert 6 

I 
6-9 

9   0 6+4 6 982 5.892 

  Summen   7.503 30.012     7.503 66.062 

 Überkompensation 36.050  

Abb. 13: Schutzgutübergreifende Eingriffs- Ausgleichsbilanz 
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Der Eingriff in die Biotopflächen wird überkompensiert.  

Das beim Bodeneingriff verbleibende Defizit kann hierdurch ausgeglichen werden (s. Abb. 

12). 

7.3.3.3 Maßnahmenumsetzung 

Die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt gemeinsam mit dem Bau der Sport- und 

Freizeitanlagen.  

7.3.3.4 Maßnahmen zur Überwachung 

Die Herstellung der für die ökologische Funktion erforderlichen Qualitäten der Ausgleichsflä-

che wird durch ein qualifiziertes Fachbüro überwacht.  

8 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind lediglich Planungsvarianten innerhalb 

des Geltungsbereichs zu prüfen. Die Planungsziele bleiben unverändert. Städtebauliche o-

der erschließungstechnische Varianten sind aufgrund der geringen Größe des Plangebietes 

und der Orientierung der Stellplätze und Gebäude zur Erschließung im Süden nicht möglich.  

9 Erhebliche nachteilige Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 j BauGB 

Durch das geplanten sonstige Sondergebiet Sport, Freizeit und Erholung werden keine Vor-

haben zugelassen, die für schwere Unfälle oder Katastrophen im Sinne des Bundesimmissi-

onsschutzgesetzes anfällig sind. 

10 Zusätzliche Angaben 

10.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammen-
stellung der Angaben 

Für die Bodenerkundung wurden im benachbarten Baugelände des REWE Einkaufsmarkte 

mittels Rammkernsondierungen für Bodenproben bis in max. 6 m Tiefe entnommen. Die für 

das Bodengutachten verwendeten technischen Verfahren sind im Gutachten dokumentiert. 

Die Arterfassung im Gebiet erfolgte bei geeigneten Witterungsbedingungen und in der rele-

vanten Jahreszeit (s. Anlagen).  

10.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen der 
Durchführung des Bebauungsplans auf die Umwelt 

Nach derzeitigem Kenntnistand verbleiben bei Umsetzung aller Vermeidungs-, Verhinde-

rungs-, Minderungs-, und Ausgleichsmaßnahmen keine erheblichen nachteiligen Umwelt-

auswirkungen. Eine Überwachung der Auswirkungen, auch um im Sinne des § 4c BauGB 

ggf. unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln, sind mit Ausnahme 

der Überwachung der Folgen des Flächenverlustes nicht erforderlich. 

Der Verlust von freier Bodenfläche/von Bodenfunktionen wirkt sich auf die Funktions- und 

Leistungsfähigkeit des Gesamtnaturhaushalts aus. Je nach Sensibilität bzw. Vorbelastung 

einzelner Teilräume haben diese eine unterschiedliche Toleranz gegenüber Verlusten an 

freier Bodenfläche. Eine Überwachung der Auswirkungen, um im Sinne des § 4c BauGB 
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auch unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln, kann nur bedeuten 

diese unterschiedlichen Teilräume zu ermitteln und abzugrenzen, um dann Obergrenzen des 

noch tolerablen Flächenverlustes in Abhängigkeit von der Sensibilität festzulegen. Dies er-

folgt auf der Ebene der Flächennutzungsplanung mit der Ausweisung geeigneter Baugebie-

te. Auch die Überwachung der Auswirkungen von Flächeninanspruchnahmen kann nur auf 

übergeordneter Ebene erfolgen.  

11 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Aufgrund des Bedarfs an Ersatzspielfläche für den Bouleclub sowie für vereinsungebunde-

nen Ballsport und für einen Veranstaltungsraum beabsichtigt die Gemeinde Nußloch mit der 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Kleingartenanlage 2. Änderung“ die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Bereitstellung entsprechender Anlagen und Räumlichkeiten zu 

schaffen. Zudem soll dem Wunsch nach einer Hundewiese in diesem Teil der Gemarkung 

Rechnung getragen werden. Dafür soll die bislang im FNP dargestellte Sport- und Freizeit-

fläche südlich der Kleingartenanlage im LSG „Bergstraße-Süd“ entfallen. 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Siedlungsbereichs der Gemeinde Nußloch nördlich der 

bestehenden Kleingartenanlage und östlich des Areals der Vogelzüchter und südlich des 

REWE Einkaufsmarkts an Walldorfer Straße. Der Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 

0,8 ha. Rund 896 m2 bestehende Gehölzhecke bleiben darin erhalten. Die Anlage der ca. 

2.500 m2 Wiesenflächen/Hundewiese im Nordteil auf einer Ackerfläche stellt eine ökologi-

sche Aufwertung dar und keinen Eingriff. Dies gilt auch für die zur Eingrünung geplanten 

breiten Gehölzhecken mit ca. 1.400 m2. Der Eingriffsbereich reduziert sich auf rund 0,35 ha 

Sportanlagen und Stellplätze, die jedoch nicht vollständige (teil-) versiegelt werden. 

Beeinträchtigungen von Kultur- und sonstige Sachgüter finden nicht statt, da im Eingriffsbe-

reich nicht vorhanden. 

Beeinträchtigungen des Menschen durch Immissionen finden nicht statt, da zum einen im 

Eingriffsbereich nicht nennenswert vorhanden und zum anderen die geplante Sport- und 

Freizeitnutzung selbst nicht sensibel ist. Auch umgekehrt liegen in der Nachbarschaft keine 

im Sinne des Immissionsschutzrechts schutzwürdige Nutzungen, die gegenüber der geplan-

ten Sport- und Freizeitnutzung sensibel sind.  

Bei Landschaftsbild, Klima und Luft sowie Wasser verbleiben aufgrund der geringen Wertig-

keiten und Funktionen der Eingriffsfläche mit 20 kV Freileitung einerseits sowie der geringen 

Eingriffsintensität anderseits keine gesondert auszugleichenden Beeinträchtigungen. Durch 

die grünordnerischen Maßnahmen bzw. die Ausgleichmaßnahmen im und am Rande des 

Plangebietes wird der Eingriff in die Ackerflächen als Biotop (-typ) überkompensiert werden.  

Der Bodenverlust auch als Anbaufläche ist vom Grundsatz her nicht im Sinne des Gesetzes 

vollständig ausgleichbar, es sei denn es stehen Entsiegelungsfläche zur Verfügung, was in 

Nußloch aber nicht der Fall ist. Über den nicht vollständigen Ausgleich aufgrund fehlender 

Entsiegelungsflächen ist im Verfahren unter Berücksichtigung Überkompensation bei den 

Biotopflächen und der der Planungsziele im öffentlichen Interesse abwägend zu entschei-

den. 
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Anlage 3 

Änderung des Flächennutzungsplans in Nußloch 

Parallelverfahren zur Umplanung einer „Fläche für die Landwirtschaft“ in eine „Sport- 

und Freizeitfläche“ sowie zur Herausnahme einer „Sport- und Freizeitfläche“ 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Kleingartenanlage, 2. Änderung“  

nach § 8 (3) BauGB 

 

1. Behördenverteiler 

Die nachfolgenden Behörden wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Schreiben des Nachbar-

schaftsverbands vom 22.10.2021 am Verfahren beteiligt und bis 25.11.2021 zur Abgabe einer Stellung-

nahme gebeten.  
 

Nr. Beteiligte Stelle Datum des 
Schreibens 

Ohne Anre-
gung 

Anregungen 
B-Plan 

Anregungen 
FNP 

 
Mitglieder im Nachbarschaftsverband 

1. Bürgermeisteramt Brühl     

2. Bürgermeisteramt Dossenheim     

3. Bürgermeisteramt Edingen-Neckar-
hausen 

22.10.2021 X   

4. Stadtverwaltung Eppelheim     

5. Bürgermeisteramt Heddesheim     

6. Stadtverwaltung Heidelberg     

7. Bürgermeisteramt Hirschberg an der 
Bergstraße 

    

8. Bürgermeisteramt Ilvesheim     

9. Gemeindeverwaltung Ketsch 02.11.2021 X   

10. Bürgermeisteramt Ladenburg     

11. Stadtverwaltung Leimen     

12. Stadtverwaltung Mannheim     

13. Bürgermeisteramt Nußloch     

14. Gemeindeverwaltung Oftersheim     

15. Gemeindeverwaltung Plankstadt     

16. Gemeindeverwaltung Sandhausen 25.10.2021 X   

17. Stadtverwaltung Schriesheim     

18. Stadtverwaltung Schwetzingen     

 

19. Regierungspräsidium Karlsruhe, 
Raumordnung 

24.11.2021 X   

20. Regierungspräsidium Stuttgart,  
Landesamt für Denkmalpflege 

04.11.2021   X 

21. Verband Region Rhein-Neckar 06.12.2021 X   

22.  Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, 
Dez IV 

    

23. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, 
Baurechtsamt  

25.11.2021 X   
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Nr. Beteiligte Stelle Datum des 
Schreibens 

Ohne Anre-
gung 

Anregungen 
B-Plan 

Anregungen 
FNP 

24. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, 
Amt für Gewerbeaufsicht und Um-
weltschutz, Untere Umweltschutzbe-
hörde 

03.11.2021 X   

25. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, 
Wasserrechtsamt, Untere Wasser-
rechtsbehörde 

22.11.2021  X X 

26. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, 
Wasserrechtsamt, Untere Boden-
schutzbehörde 

27. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, 
Straßenbauamt 

    

28. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, 
Amt für Landwirtschaft und Natur-
schutz, Untere Landwirtschaftsbe-
hörde 

19.11.2021 X   

29. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, 
Amt für Landwirtschaft und Natur-
schutz, Untere Naturschutzbehörde 

30.11.2021  X  

 

30. NABU Rhein-Neckar-Odenwald     

31. BUND Rhein-Neckar-Odenwald     

32. Stadt Wiesloch 12.11.2021 X   

33. Stadt Walldorf     

34. Netze BW GmbH 02.11.2021  X X 

 

2. Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Änderung des Flächennutzungsplans gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

wurde vom 25.10.2021 bis 25.11.2021 durchgeführt. Es sind keine Stellungnahmen eingegangen. 

 

3.  Bewertung der eingegangenen Stellungnahmen  

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und sonstigen Behörden sind mehrere Stel-

lungnahmen eingegangen, die jedoch nicht zu einer Änderung der Plandarstellung geführt haben. 

 
Nr. Anregungen und Hinweise  

der Behörden 
Stellungnahmen und Vorschläge  
zur Behandlung 

20 Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 
Stellungnahme vom 04.11.2021 

 […] seitens der archäologischen Denkmalpflege beste-
hen keine Bedenken gegen die geplanten Maßnah-
men. 
  
Wir bitten jedoch, folgenden Hinweis auf die Regelun-
gen der §§ 20 und 27 DSchG in die Planungsunterla-
gen mit aufzunehmen. 
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten 
archäologische Funde oder Befunde entdeckt werden, 
ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmal-

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
Der Hinweis wird in die Begründung zum 
Flächennutzungsplan Kap. 6 „Hinweise für 
nachgelagerte Verfahren aufgenommen“. 
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Nr. Anregungen und Hinweise  
der Behörden 

Stellungnahmen und Vorschläge  
zur Behandlung 

schutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archä-
ologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauer-
reste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) 
sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 
Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern 
nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung 
der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei 
der Sicherung und Dokumentation archäologischer 
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im 
Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten 
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 
  
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind, soweit 
dies aus den Planunterlagen ersichtlich ist, nicht direkt 
betroffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

  Beschlussempfehlung 
Die Begründung wird in Kap. 6 „Hinweise für 
nachgelagerte Verfahren“ um oben genann-
ten Hinweis ergänzt. 

25/26 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Wasserrechtsamt 

Stellungnahme vom 22.11.2021 

 Grundwasserschutz/Wasserversorgung 
Das Vorhaben befindet sich außerhalb von Schutzge-
bieten für die Wasserversorgung. 
Aus Sicht des Referates für Grundwasserschutz und 
Wasserversorgung bestehen gegen die Änderung des 
Flächennutzungsplans in Nußloch, unter Berücksichti-
gung der bestehenden planungsrechtlichen Festset-
zungen, keine Bedenken. 
Weitergehende Anforderungen wurden bereits im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens formuliert. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Kommunalabwasser 
Aus der Sicht des Sachgebiets Kommunalabwasser 
gibt es keine grundlegenden Bedenken gegen die Än-
derung des Flächennutzungsplans. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Gewässeraufsicht 
Aus der Sicht der Gewässeraufsicht bestehen gegen 
die Änderung des Flächennutzungsplans keine grund-
sätzlichen Bedenken. 
Das Gebiet befindet sich nicht in einem Überschwem-
mungsgebiet. 
Nach Prüfung der Unterlagen geht hervor, dass sich 
die zwei Gebiete südlich K4256 befinden. Dort fließt 
der Saugrundgraben in Richtung der B3 und grenzt 
nördlich an eins der Gebiete. 
Nach § 29 WG sowie § 38 WHG ist ein Gewässer-
randstreifen von 5m im Innenbereich sowie 10m im 
Außenbereich einzuhalten. 
Im Gewässerrandstreifen sind u.a. bauliche Anlage, 
Auffüllungen, Ablagerungen oder das Entfernen von 
nicht standortgerechten Bäumen verboten. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
Die Fläche, die nördlich an den Saugrund-
graben grenzt, wird im Rahmen des Ände-
rungsverfahrens von „Sport- und Freizeitflä-
che“ in „Fläche für die Landwirtschaft“ geän-
dert. Die betroffene Fläche wird demnach 
nicht überplant. 

 

 Altlasten/Bodenschutz 
Aus Sicht der unteren Altlasten und Bodenschutzbe-
hörde bestehen gegen die Parallele Änderung des 
Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsverbandes 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Nr. Anregungen und Hinweise  
der Behörden 

Stellungnahmen und Vorschläge  
zur Behandlung 

Heidelberg-Mannheim nach § 8 (3) BauGB zur Auf-
stellung des Bebauungsplans „Kleingartenanlage, 2. 
Änderung“ in Nußloch keine grundsätzlichen Beden-
ken. 
 
Im Geltungsbereich sind im Bodenschutz- und Altlas-
tenkataster (BAK) keine Flächen verzeichnet. 
 
Im Plangebiet sind geogene Vorbelastungen für die 
Paramter Arsen, Blei, Thallium und Zink vorhanden. 
Bei einer Mischprobe wurden in den Feststoffgehalten 
keine Prüfwertüberschreitungen für die geplante Nut-
zung als „Park- und Freizeitanlage“ nach der 
BBodSchV festgestellt. Der Eluatgehalt für den Para-
meter Arsen mit 38 μg/l überschreitet den Prüfwert, 
der bei 10 μg/l liegt. Da es sich um eine geogene Be-
lastung handelt, sind keine weiteren Erkundungen er-
forderlich. 
 
Die Bodenbewertung liegt bei einer Gesamtbewertung 
von 3,5. Im gesamten Plan-gebiet, kommt es auf einer 
Fläche von 3.194 m² zu Eingriffe in den Boden. Für 
diese Eingriffsfläche wird eine Bodenwerteinheit von 
4.571 ermittelt, die schutzgutübergreifend im Plange-
biet ausgeglichen werden kann. 
 
Folgende Hinweise und Nebenbestimmungen sind zu 
beachten: 

1. Anfallendes Bodenmaterial, das verwertet o-
der entsorgt werden muss, ist entsprechend 
zu untersuchen und einer geeigneten Entsor-
gung/Verwertung zuzuführen. 

2. Falls im Plangebiet eine Kinderspielfläche ent-
stehen soll, sind Oberbodenuntersuchungen 
erforderlich, da die Arsengehalte in der Bo-
denmischprobe für den Parameter Arsen über 
den Prüfwerten der BBodSchV für „Kinder-
spielflächen“ liegt. Hierfür ist ein Fachgutach-
ter einzubinden, der das notwendige Vorge-
hen plant, ausführt und begutachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diese betreffen die Ebene der Be-
bauungsplanung, nicht die Flächennut-
zungsplanung. 
 

  Beschlussempfehlung 
Keine Anregungen zu berücksichtigen. 

29 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Untere Naturschutzbehörde 

Stellungnahme vom 30.11.2021 

 […] zum vorliegenden Entwurf der Änderung des Flä-
chennutzungsplans möchten wir folgende Hinweise, 
Anregungen und Bedenken vorbringen:  
Eingriff:  
Zur Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung (Umweltbericht, 
MVV Regioplan Mannheim, 19.07.2021) ist folgendes 
anzumerken: Im Bereich der Hundewiese soll eine 
Magerwiese mittlerer Standorte entwickelt werden 
(15 ÖP bei der Berücksichtigung der ungünstigen Aus-
gangsbedingungen). Dies wird aus Sicht der Unteren 
Naturschutzbehörde kritisch gesehen, da die Fläche 
intensiv durch Hunde und Hundebesitzer genutzt 
werden soll (Verdichtung durch häufiges Betreten, 
Verunreinigung / Eutrophierung durch Hundekot und 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diese betreffen die Ebene der 
Bebauungsplanung, nicht die Flächennut-
zungsplanung. Die Anregungen zur Ein-
griffs-Ausgleichbilanzierung wurden im 
überarbeiteten Umweltbericht des Bebau-
ungsplans (Fassung vom 20.10.2021) be-
rücksichtigt . 
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Nr. Anregungen und Hinweise  
der Behörden 

Stellungnahmen und Vorschläge  
zur Behandlung 

Urin), was bestenfalls eine Entwicklung zur Fettwiese 
mittlerer Standorte (13 ÖP) oder (ggf. aufgrund von 
häufigen Mahden) vermutlich eher eine Entwicklung 
zum mehr oder weniger artenreichen Trittpflanzenbe-
stand / Zierrasen (4 ÖP) erwarten lässt. Bei einer 
Magerwiese wäre eine ein- bis zweischürige Mahd, 
bei einer Fettwiese eine zwei- bis dreischürige Mahd 
einzuplanen, was bei dem hohen Aufwuchs der Grä-
ser und der geplanten Nutzung eher unwahrscheinlich 
erscheint. Daher soll die Hundewiese aufgrund der in-
tensiven Nutzung vermutlich eher rasenartig gepflegt 
werden. Dies wäre auch bei der Eingriffs-Ausgleichs-
Bilanzierung zu berücksichtigen.  

 Artenschutz:  
Sofern Einfriedungen geplant sind, wird angeregt, 
diese kleintierpassierbar anzulegen, um nichtflugfä-
higen Kleintieren (wie Blindschleichen, Igeln etc.) in ih-
ren Wanderbewegungen möglichst nicht zu behindern.  
Die im Gutachten (Spezielle artenschutzrechtliche Un-
tersuchungen, Bioplan Heidelberg, 09.07.2021) auf S. 
15 formulierten Maßnahmen zum gesetzlichen Arten-
schutz sind zwingend umzusetzen und in die schrift-
lichen Festsetzungen zu übernehmen.  

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diese betreffen die Ebene der Be-
bauungsplanung, nicht die Flächennut-
zungsplanung. Die Hinweise zu kleintierpas-
sierbaren Einfriedungen und zu Maßnahmen 
zum gesetzlichen Artenschutz sind in die 
textlichen Festsetzungen des Bebauungs-
plans (Fassung vom 20.10.2021) übernom-
men worden. 

  Beschlussempfehlung 

Keine Anregungen zu berücksichtigen. 

34  Netze BW GmbH 

Stellungnahme vom 02.11.201 sowie vom 26.05.2021 

 Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte Geneh-
migungsmanagement Sparte 110-kV-Netz (NETZ 
TEPM) 
Im Geltungsbereich der o.g. Flächennutzungsplanän-
derung und des Bebauungsplans unterhalten bzw. pla-
nen wir keine elektrischen Anlagen und keine Gasver-
sorgungsanlagen. Wir haben daher zur Flächennut-
zungsplanänderung sowie zum Bebauungsplan keine 
Anregungen oder Bedenken vorzubringen. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 Stellungnahme der Netzentwicklung Nord (Nordbaden) 
Netzplanung Sparten Strom (Mittel- und Niederspan-
nung) (NETZ TENN) 
Zum FNP haben wir grundsätzlich keine Bedenken 
vorzubringen. 
In welchem Ausmaß das Versorgungsnetz erweitert 
werden muss, wird im Zuge des parallellaufenden Be-
bauungsplanverfahren beantwortet. 
Innerhalb und außerhalb des Plangebietes sind MSP-
Versorgungsleitungen vorhanden. In der Anlage erhal-
ten Sie zu Planungszwecken die Übersicht unserer 
Versorgungsanlagen. 
 
Über einen Teil des Gebietes führt unsere 20-kV-Frei-
leitung Nußloch, Walldorfer Str. 99 – Nußloch Sauwie-
senweg, die zur Versorgung der Gemeinde Nußloch 
dient. Der Schutzstreifen beträgt links und rechts der 
Leitungsachse jeweils 10 m. Wir bitten diesen Schutz-
streifen im Originalplan zu übernehmen.  
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die 20-kV-Freileitung und der entspre-
chende Schutzstreifen wird nicht übernom-
men, da im Flächennutzungsplan gem. Be-
gründung Hochspannungsfreileitungen erst 
ab 110-kV dargestellt werden. 
In der Planzeichnung des Bebauungsplans 
wurde die Hochspannungsleitung mit 
Schutzstreifen, beidseitig 10 m aufgenom-
men. 
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Nr. Anregungen und Hinweise  
der Behörden 

Stellungnahmen und Vorschläge  
zur Behandlung 

 Außerdem beantragen wir in die Festsetzungen zum 
Bebauungsplan aufzunehmen, dass zwischen den 
spannungsführenden Leiterseilen dieser Leitung und 
den zu errichtenden Gebäuden entsprechend der gülti-
gen Norm DIN EN 50341 bei größtem Durchhang und 
ausgeschwungenen Leiterseilen jederzeit ein Mindest-
abstand von 3 m ab einer Dachneigung größer 15°, bei 
solchen mit flachen oder flachgeneigtem Dach gleich 
oder kleiner 15° von 5 m einzuhalten ist. 
 
Der Mindestabstand vom unteren Leiterseil zur Straße 
muss mindestens 8m und zum sonstigen Gelände 6 m 
betragen. 
 
Um genaue Aussagen bzgl. Eingehaltener Abstände 
nach DIN EN 50341 zu geplanten Anlagen innerhalb 
des Schutzstreifens zu geben, benötigen wir detail-
lierte Planunterlagen mit Höhenangaben bezogen auf 
NN. Im Bereich der Masten dürfen in einem Radius 
von 5,0 m keine Erdabtragungen durchgeführt werden 
um die Standsicherheit der Maste nicht zu gefährden. 
Erdauffüllungen an den Masten sind nicht zugelassen. 
Die Endwuchshöhen von geplanten Strauchpflanzun-
gen dürfen 3 m nicht überschreiten. 
 
Unsere Freileitung muss jederzeit für Wartungs- Und 
Instandhaltungsmaßnahmen zugänglich sein.  
Wir bitten Sie das Planwerk entsprechend zu aktuali-
sieren. 
 
Bitte überlassen Sie uns eine Fertigung des genehmig-
ten Flächennutzungsplans für unseren Gebrauch. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. Diese betreffen die Ebene der Be-
bauungsplanung, nicht die Flächennut-
zungsplanung. Die Hinweise wurden in die 
Festsetzungen zum Bebauungsplan aufge-
nommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Fertigung des genehmigten Flächen-
nutzungsplans wird nach Abschluss des 
Verfahrens übergeben. 

  Beschlussempfehlung 
Keine Anregungen zu berücksichtigen. 

 




